Von der IHK fir Niederbayern in
Passau offentlich bestellter und
vereidigter Sachverstandiger fir

B. Eng. FelixF JKnédlseder die Bewertung von bebauten und
Wirtschaftsingenieur unbebauten Grundsticken

= kontakt@fk-sachverstaendiger.de Zertifizierter Sachversténdiger DIAZert
& fk-sachverstaendiger.de (LF) DIN EN ISO/IEC 17024

= 0851/75663894

®  Brunecker Str. 6, 94036 Passau Diplom-Sachversténdiger (DIA)  fur

die Bewertung von bebauten und
unbebauten  Grundsticken,  fUr
Mieten & Pachten

Gutachten

Aktenzeichen 1 K 79/24
Ermittlung des Verkehrswertes (i. S. d. § 194 Baugesetzbuch)

des mit einem Einfamilienhaus bebauten Grundstickes Fl. Nr. 45/24 der Gemarkung
Kirchdorf, unter der Anschrift Kirchenweg 38, 84375 Kirchdorf am Inn

Verkehrswert (Markiwert)
zum Wertermittlungs- und Qualitatsstichtag 10.04.2025

390.000,00 €

Dieses Gutachten umfasst einschl. Deckblatt und Anlagen 42 Seiten.

Es wurde in 3 Fertigungen, davon eine Ausfertigung fur den Auftragnehmer sowie
einer zusatzlichen digitalen Ausfertigung erstellt.

pdf-Ferfigung

Gutachten vom 25.04.2025


mailto:kontakt@fk-sachverstaendiger.de
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1.1

Grundlagen
Allgemeine Angaben

Auftraggeber

Iweck der Wert-
Ermittlung

Auftrag

Beschluss vom

Konkretisierung des
Bewertungsobjektes

Wohnfl&che

Amtsgericht Landshut
Abteilung fUr Zwangsversteigerungssachen
MaximilianstraBe 22, 84028 Landshut

Teilungsversteigerungsverfahren

Zur Vorbereitung des Versteigerungstermins ist der
Verkehrswert zu schdafzen (zur Festsetzung des
Grundbesitzes gem. § 74 a Abs. 5 ZVG).

Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwert) nach § 194
BauGB des nachstehend ndher beschriebenen
Bewertungsobjektes.

11.02.2025

Betrachtungsgegenstand dieses Gutachtens ist das
mit einem freistehenden Einfamilienhaus und einer
Pkw-Doppelgarage bebaute GrundstUck Flurnummer
45/24 der Gemarkung Kirchdorf, unter der Anschrift
Kirchenweg 38, 84375 Kirchdorf am Inn.

Der Zeitwert der Einbaukiche wird mit 1.000,00 € frei
geschatzt.

FUr die Photovoltaikanlage wurde unter Ziffer 7 ein
Wert von rd. 20.000,00 € ermittelt.

ca. 165 m2 (siehe Ziffer 6.2)

Wertermittlungsstichtag 10.04.2025

Qualitatsstichtag

10.04.2025




Sachverstdndigenburo fir Inmobilienbewertung Felix Knodlseder  Az.: 1 K79/24 - Seite 4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Voraussetzungen der Wertermittiung

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine BaustoffprGfungen, Bauteilprofungen,
Bodenuntersuchungen und keine Funktionsprifungen gebdudetechnischer
oder sonstiger Anlagen ausgefUhrt. Alle Feststellungen des Gutachters bei der
Ortsbesichtigung erfolgten nur durch ,Inaugenscheinnahme*.

Eine fachtechnische Untersuchung etwaiger Baumdngel oder Bauschdden
erfolgte nicht. DiesbezUglich wird auf entsprechende Sachversténdige for
Baumdngel/-schdden verwiesen. Es wird ungeprUft unterstellt, dass keine
Baustoffe, keine Bauteile und keine Eigenschaften des Grundes und Bodens
vorhanden sind, welche eine nachhaltige Gebrauchstauglichkeit gefdhrden.

Eine PrOfung der Einhaltung o&ffentlich-rechtlicher Bestimmungen (einschl.
Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und dgl.) oder evtl. privatrechtlicher
Bestimmungen zu Bestand und Nutzung des Grundes und Bodens und der
baulichen Anlagen erfolgte nicht, da hierzu keine Bedenken/
UnregelmdaBigkeiten Anlass dazu geben.

Es wird zum Wertermittlungsstichtag ungepriUft unterstellt, dass sdmtliche
offentlich-rechtlichen Abgaben, Beitrdge, GebUhren etc., die moglicher-
weise wertbeeinflussend sein kdnnten, erhoben und bezahlt sind.

Alle Feststellungen in diesem Gutachten zur Beschaffenheit und zu tatséch-
lichen Eigenschaften der baulichen Anlagen und des Grundes und Bodens
erfolgten ausschlieBlich auf Grund auftraggeberseits vorgelegter oder
besorgter und im Gutachten aufgelisteter Unterlagen und auf Grund der
Ortsbesichtigung.

Behdrdenauskinfte werden nur unverbindlich erteilt. Fir Gutachtenergeb-
nisse aufgrund dieser Informationen wird keine Gewdhr Gbernommen.

Ziel der Verkehrswertermittlung ist es, einen maoglichst marktkonformen Wert
des GrundstUcks zu bestimmen, d. h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im
nachsten Kauffall unter der Voraussetzung verninftig handelnder Marktteil-
nehmer. Dementsprechend sind Bewertung und Verfahrensauswahl auf die
wahrscheinlichste GrundstUcksnutzung nach dem néchsten (nétigenfalls fiktiv
unterstellten) Kauffall abzustellen.
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1.3

Verwendete Informationsquellen und Fachliteratur

Baugesetzbuch

ImmoWertVv

Kleiber

Kleiber

Kleiber

HypZert

BauGB - § 192 ff (Erster Teil - Wertermittlung)
56. Auflage 2024

Verordnung Uber die Grundsatze fUr die Ermittlung der
Verkehrswerte von Immobilien und der fur die
Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwert-
ermittlungsverordnung — ImmoWertV) vom 14. Juli 2021

Marktwertermittlung nach ImmoWertV 9. Auflage 2022,
Reguvis Fachmedien GmbH

ImmoWertV (2021)

Sammlung amtlicher Vorschriften und Richtlinien zur
Ermittlung des Verkehrswerts von  GrundstUcken
13. Auflage 2021, Reguvis Fachmedien GmbH

Verkehrswertermittiung von Grundsticken 10. Auflage
2023, Reguvis Fachmedien GmbH

Studie Photovoltaik im Fokus der Immobilienbewertung
Stand Januar 2022, HypZert Fachgruppe Energie und
Umwelt
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1.4

1.5

Zugrunde gelegte, objektbezogene Unterlagen

Vom Amtsgericht
Landshut

Von der Anfrags-
gegnerin

VYom Bauamt

Recherchen

Vom Unterzeichner

Ortsbesichtigung
Datum
Teilnehmer

Inaugenscheinnahme

Aufnahmen

- Beschluss des Amtsgericht Landshut — Abteilung
fOr Zwangsversteigerungssachen vom 11.02.2025

- Grundbuchauszug, Abdruck vom 09.09.2024

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster, erstellt am
05.09.2024

- Abrechnung PV-Anlage fUr das Jahr 2024

- Versicherungsschein Elektronikversicherung

- Méngelliste mit Bildaufnahmen, E-Mail vom
14.04.2025

- Bauplan zum Neubau eines Wohnhauses mit
Doppelgarage vom 08.02.1996

- Baubeschreibung vom 08.02.1996

- Formblatt Wohnfldchenberechnung und Nutz-
fldchenberechnung, jeweils vom 08.02.1996

- Bei der Gemeinde Kirchdorf am Inn — Bauamt
- Bei den Geschdftsstellen der Gutachterausschisse
im Bereich der Landkreise Rottal-lInn und Altdtting

- Eigenes Archiv
- Aufzeichnungen bei der Ortsbesichtigung

10.04.2025.
Die Antragsgegnerin sowie der Sachverstandige.

Das gegenstdndliche Bewertungsobjekt konnte
einwandfrei besichtigt werden.

Die Antragsgegnerin hat die Anfertigung von Innen-
und AuBenaufnahmen beim Ortstermin untersagt,
sodass diesem Gutachten in  Anlage keine
Bildaufnahmen beigefigt werden kénnen.
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2.1

2.2

23

24

Rechiliche Gegebenheiten

Grundbuchstand (nur auszugsweise)

Grundbuch des Amtisgericht Eggenfelden von Kirchdorf, Blatt 4789
Bestandsverzeichnis

Bezeichnung der GrundstUcke und der mit dem Eigentum verbundenen
Rechte

Lfd. Nr. Fl. Nr. Wirtschaftsart und Lage GréBe (m2)
1 45/24 Kirchenweg 38, Gebd&ude- und 907
Freifldche

Anmerkung zur Zweiten und Dritten Abteilung

Eintfragungen in Abteilung Il (Lasten und Beschrénkungen) sowie Abteilung llI
(Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden) des Grundbuchs werden in
diesem Gutachten nicht berUcksichtigt.

Sonstige nicht eingetragene Rechte und Lasten

Sonstige Lasten und Rechte konnten durch den Unterzeichner nicht in
Erfahrung gebracht werden. DiesbezUglich wurden keine weiteren
Nachforschungen angestellt.

Vermietung und Verpachtung

Das gegenstdndliche Objekt wird zum Stichtag von der Antragsgegnerin
bewohnt.

Baulasten

In Bayern wird kein Baulastenverzeichnis gefuhrt. Die Sicherung baurechts-
konformer Zustdnde wird im Grundbuch vorgenommen. Die Ortsbesichtigung

und die Unterlagen lassen auf keine Rechte und Lasten Dritter schlieBen, die
den Verkehrswert wesentlich beeinflussen kdnnen.
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25 BerUcksichtigung sonstiger Umstande
Das gegenstandliche Gebdude steht nicht unter Denkmalschutz.

Das Grundstuck befindet sich gemdB Abfrage des BayemnAflas Plus,
Naturgefahren vom 25.04.2025 nicht im Uberschwemmungsgebiet oder im
Bereich einer Hochwassergefahrenfldche.

2.6 Planungsrechtlicher Zustand und Grundstucksqualitat

Das betroffene Grundstick befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten
Bebauungsplans ,Kirchdorf-Nord, Bauabschnitt 1. Das Baurecht richtet sich
demnach nach § 30 BauGB. Folgende wesentliche Festsetzungen wurden im
Bebauungsplan getroffen:

- Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (WA)

- MaB der baulichen Nutzung: GRZ = 0,25, GFZ = 0,50

- Anzahl der Vollgeschosse: | + D

- Bauweise: Offene Bauweise

- Dachform: Satteldach

—

Bei dem erschlossenen und bebauten GrundstUck handelt es sich um
baureifes Land gemdadB § 3 Abs. 4 ImmoWertV.
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3.1

Grundsticksbeschreibung

Makrolage

Das Wertermittlungsobjekt befindet sich in der Gemeinde Kirchdorf am Inn, im
niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn. Kirchdorf am Inn ist die sUdlichste
Gemeinde Niederbayerns und grenzt unmittelbar an den Regierungsbezirk
Oberbayern sowie Oberdsterreich an.

Gebietslage
Stadtgliederung
Einwohner
Hohe

Infrastruktur

Uberértliche Verkehrs-
anbindung

Bayern

22 Gemeindeteile

5.341 (Stand 31.12.2023)

ca. 350 Meter Uber Normalnull

In der Gemeinde Kirchdorf am Inn bzw. der
unmittelbar norddstlich angrenzenden Stadt Simbach
am Inn sind infrastrukturelle Einrichtungen fUr den kurz-
und mittelfristigen  Bedarf wie Kindergarten,
Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium,
Volkshochschule, Arzte, Zahndrzte, Apotheken,
Banken, Metzgereien, Backereien, Post,
LebensmittelImd&rkte und Discounter, Restaurants etc.
eingerichtet. Am gegenUberliegenden Innufer der
Stadt Simbach am Inn liegt die &sterreichische Stadt
Braunau am Inn mit ca. 18.000 Einwohner und
weiteren infrastrukturellen Einrichtungen.

Die Universitatsstadt Passau sowie die &sterreichische
Stadt Salzburg sind jeweils ca. 63 km entfernt.

Die Gemeinde Kirchdorf am Inn ist durch die Bundes-
straBe B12, die unmittelbar am sudlichen Gemeinde-
rand vorbeifUhrt und im ca. 11 km entfernten Markil in
die Bundesautobahn A 94 Ubergeht, gut an das
Uberregionale  StraBennetz  angebunden. Die
Landeshauptstadt MUnchen ist ca. 113 km bzw. 75
Fahrminuten, der Flughafen MUnchen ca. 110 km
bzw. ebenfalls ca. 75 Fahrminuten entfernt. Der
Bahnhof Simbach am Inn, mit Regionalbahnanschluss
nach  Mouohldorf, Neumarkt-Kallham und zum
Hauptbahnhof Linz ist ca. 5 km entfernt.
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3.2

3.3

3.4

Mikrolage

Das Wertermittlungsobjekt befindet sich am nérdlichen Rand des
Gemeindekerns. Infrastrukturelle  Einrichtungen wie Lebensmittelmarkt,
Postfiliale und Bekleidungsgeschaft sind noch fuBBldufig erreichbar.

Ortliche Verkehrs- Kirchenweg (OrtsstraBe) fuhrt sGdliche an der zu be-
Verhdltnisse wertenden Flurnummer vorbei.
OPNV-Anbindung Eine Bushaltestelle ist im n&heren Umfeld vorhanden.

Umgebungsbebauung Wohnhduser in offener Bauweise.

Immissionen L&rmimmissionen durch die nahe gelegene
KreisstraBe PAN 26.

Lagebeurteilung Durchschnittliche, lGrmbehaftete Wohnlage.

Grundsticksbeschaffenheit, Bebauung, Grenzverhdaltnisse

GrundstUcksgroBe 907 m?2.
Zuschnitt UnregelmaBiger GrundstUckszuschnitt.
Topografie Nahezu eben.

Bodenbeschaffenheit/ Bodenbeschaffenheit, Untergrundverhdlinisse, even-

Altlasten tuelle  Alflasten und eventuelle unterirdische
Leitungen zu untersuchen ist nicht Gegenstand des
Auftrages dieses Gutachtens. UngeprUft  wird
unterstellt, dass keine besonderen, wertbeein-
flussenden Boden- und Baugrundverhdlinisse,
insbesondere keine Kontamination, vorliegen.
Ein begrindeter Verdacht auf relevante, schadliche
Verunreinigungen (Altlasten) besteht nicht.

Art der Bebauung Einfamilienhaus mit Doppelgarage.

Grenzverhdltnisse Die Garage ist an der Ostseite als Grenzbebauung
ausgefihrt. Ein Uberbau ist weder bekannt noch
ersichtlich. DiesbezUglich wurden keine weiteren
Recherchen angestellt.

ErschlieBung

Das gegensténdliche GrundstUck ist vollstGndig durch die ausgebaute und
asphaltierte OrtsstraBe erschlossen. Kanal-, Wasser- und Stromanschluss sind
vorhanden. Im Rahmen dieser Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass
zum Stichtag keine ErschlieBungsbeitrdge mehr offen sind.
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3.5 Strukturdaten/Demographische Entwicklung

Strukturdaten fur den Landkreis Rottal-Inn

Rache 1.281,20 km?
Bnwohner (31.12.2023) 124911 L]
Bevolkerungsvorausberechnung (2022 bis 2042) +58 %

Arbeitsmarkt & Bildung

Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt 2023) 35 % ]
Sozialversicherungspflichtig beschaftigte Arbeitnehmer (30.09.2023) 41.996 ]
= Verarbeitendes Gewerbe 10.708 T\ ]
= Baugewerbe 4459 O
*  Handel 6.725 (]
= Gastgewerbe 1.361 L]
= Verkehr & Lagerei 1.353 ]
= Sonstige Dienstleister 16272 )
Einpendler (30.06.2023) 10.088 (]
Auspendler (30.06.2023) 20916 o
IHK-Auszubildende (31.12.2023) 854 ]
= Neueintragungen 382 Q

Enkommen, BIP & Bruttowertschopfung 5

Verfugbares Einkommen je Enwohner 2022 27157 BIR L)
Kaufkraft 2024 (Index Deutschland=100) 98,2 9
Bruttoinlandsprodukt 2022 5.174 Mio. BIR Q
Bruttowertschdpfung 2022 4,684 Mio. BUR L]
= Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 184 Mio. EUR L]
*  Produzierendes Gewerbe 1.873 Mio. BUR o
= Diengtleistungen 2.627 Mio. BUR ©

Unternehmen & Gewerbeanzeigen 2023

10429

IHK-Mitgliedsunternehmen 9
Gewerbeanmeldungen 1122 7]
Unternehmensinsolvenzen 13 0
Verarbeitendes Gewerbe 2023

Betriebe 104 o
Umsatz (in 1.000) 2.303.865 EUR (]
Exportquote 23,0 % O

Sand: Dezember 2024; Quellen: Bayerisches Landesamt fiir Satistik, Agentur fur Arbeit, IHK Niederbayern, MB Research
Die Freile symbolisieren die Vlerdnderung zum Vorjahreszeitraum. Ene Haftung fiir die inhaltliche Richtigkeit kann nicht Gbernommen werden.

Weiterflihrende Strukturdaten finden Se auf unserer Homepage: www.ihk- niederbayern.de/strukturdaten

Strukturdaten Landkreis Rottal-Inn, Stand Dezember 2024, IHK Niederbayern


http://www.ihk-niederbayern.de/strukturdaten
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4.1

4.1.1

Gebaudebeschreibung

Anmerkung zur Baubeschreibung

Die Baubeschreibung beschrdnkt sich auf die wesentlichen, dominanten
Ausstattungsmerkmale; sie nimmt nicht fOr sich in Anspruch, eine lUckenlose
Aufzdhlung der gesamten Einzelraumausstattungen zu sein. Beschreibungen
der nicht sichtbaren Bauteile beruhen auf AuskUnften, vorgelegten Unter-
lagen oder Annahmen. Im Zusammenhang mit der Objektbeschreibung wird
auf die in den Anlagen beigefigten Baupldne verwiesen.

Wohnhaus
Allgemeines

Gebdudeart

Baujahr

Nutzung

Rohbau und Fassade

Konstruktionsart
Fundamente
AuBenwdnde
Innenwdande
Geschossdecken

Treppen

Dach

Fassade
Balkon
Spenglerarbeiten

Abdichtungen

Voll unterkellertes Einfamilienwohnhaus, ansonsten
bestehend aus Erdgeschoss und ausgebautem
Dachgeschoss.

Um 1996

Wohnen

Massivbauweise

Beton B15

Beton B15im Keller, ansonsten Poroton (d= 36,5 cm)
Hochlochziegel HLZ (d= 24,0, 17,5 und 11,5 cm)
Beton B25

Betontreppe mit Holzstufen, Holzeinschubtreppe zum
Spitzboden

Dachkonstruktion: Pfettendachstuhl
Dachform: Satteldach
Dachdeckung: Pfannen (Haupthaus) bzw.

Biberschwanzdeckung (Erker)
Wandputz mit Anstrich (EG), Holzverkleidungen (DG)
Als Betonkragplatte mit Holzgeldnder
In Kupferblechausfuhrung

Nicht bekannt
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413

Ausbau

Innenputz

FuBbdden

Wand- / Decken-
behandlungen

Fenster

TUren

Heizung/LUftung

Warmwasser
Elektroausstattung

Sanitéreinrichtung

KUche

Bes. Einrichtungen

Wand-/Deckenfldchen verputzt oder verspachtelt,
soweit nicht mit Holz verkleidet

Laminat, Parkett, Fliesen, tlw. roher Estrich im Keller

Anstrich, Wandfliesen in den Nasszellen und im
Objektbereich der Kiche, Holzkleidungen

Isolierverglaste Holzfenster mit Sprossenteilung und
Dreh-/Kippbeschlag, Holzdachliegefenster im DG;
Uberwiegend manuelle Kunststoffrollldden

HolzhaustUre mit Glasauslass, HolzinnentUren in Holz-
oder Stahlumfassungszargen, Holzschiebetire zur
KUche, tlw. FH-TUren im Keller, Holzugangstire zum KG

Olzentralheizung (Baujahr 1996), Beheizung der
Rdume (auch gréBtenteils im Keller) Uber Heizkdrper;
Heizdlbevorratung in Kunststoffbatterietanks;
zusatzlich Kachelofen im Wohnzimmer

Uber v. a. Heizung
In Standardausfuhrung

WC (KG)
Wand-WC an Vorsatzschale, kleines Handwasch-
becken

Dusche mit WC (EG)
Dusche mit Duschkabine, Wand-WC an
Vorsatzschale, Waschbecken

Bad mit WC (DG)
Badewanne, Wand-WC, Dusche mit Duschkabine,
Waschbecken, Waschtisch mit Unterbau

Altere Einbaukiche mit Backofen, Cerankochfeld,
GeschirrspUler,  EinbaukUhlschrank,  Spulbecken,
Ober- und Unterschrdnken

Frei geschatzter Zeitwert 1.000 €

Méblierung, Einrichtungen und sonstige bewegliche
Gegensténde sind nicht Bestandteil der Bewertung.
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4.2

Garage
Allgemeines
Baujahr
Konstruktionsart
AuBenwdnde
Innenwdnde
Decke

Fassade

Dach

Spenglerarbeiten
Innenputz
Heizung
FuBbdden

TUren

Fenster

Elektroausstattung

Unterkellerte Doppelgarage mit Werkstattgrube
Um 1996

Massivbauweise

Mauerwerk

Entfallt

Beton

Wandputz mit Anstrich

Dachkonstruktion:  Holz

Dachform: Satteldach
Dachdeckung: Pfannen

In KupferblechausfUhrung

Vorhanden

Heizkorper in der Unterkellerung vorhanden

Beton/Estrich

Manuelles, holzverkleidetes Garagentor,
Holzzugangstiren

Isolierverglaste Fenster

Vorhanden
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4.3

Baulicher Zustand und Alilgemeinbeurteilung

Baumdngel, Sch&den, Reparaturstau

- TUrstock im Zugangsbereich Keller wurde entfernt = hier keine TUre mehr
vorhanden

- Wasserschaden mit groBeren Putz- und Farbabplatzungen im Bereich der
Terrassenture

- Schadhafte, fiw. nicht mehr schlieBende Innentiren im DG

- Vereinzelt kleinere Wand- bzw. Fliesenrisse im DG

- Verbrauchte Anstriche

- Feuchtigkeits-/Schimmelerscheinungen im Bereich der Holzverkleidungen
Uber der Dusche im DG sowie im Bereich der Holzdachliegefenster

- Schadhafte bzw. brichige Holzterrassenfliesen im Bereich des Balkons

Grundrisszuschnitt, Raumhdhen etc.
Baujahrtypischer Grundriss mit normalen Raumhdhen im KG und EG sowie
Uberdurchschnittlicher Kniestockhdhe im ausgebauten Dachgeschoss.

Freibereiche/Orientierung/Belichtung

Das Grundstuck ist im Wesentlichen nach SUden orientiert. Wegen der Néhe
zur KreisstraBe ist wie bereits angefUhrt mit StraBenverkehrsi@rm zu rechnen.
Terrasse und Balkon sind nach Westen ausgerichtet. Die RGume sind insgesamt
ausreichend belichtet und belUftet.

Energetische Eigenschaften
Das Gebdude verfugt Uber keine besonderen, vom Gebdudealter
abweichenden energetischen Eigenschaften.

Energieausweis
Ein Energieausweis liegt zur Bewertung nicht vor.

Allgemeinbeurteilung/Marktgdngigkeit

Das Wohnhaus befindet sich insgesamt, in Bezug auf das Gebdudealter in
einem leicht abgenutzten Zustand und weist, wie o. a., Mdngel und Schaden
auf. Zudem sind Schdénheitsreparaturen erforderlich.

Seit der Zinswende ist im Allgemeinen ein deutlicher Nachfrage- und auch
Kaufpreisruckgang nach Bestandsimmobilien der vorliegenden Art zu
verzeichnen.

Die Marktgdngigkeit wird insgesamt als leicht unterdurchschnittlich eingestuft.




Sachverstdndigenburo fir Inmobilienbewertung Felix Knodlseder  Az.: 1 K79/24 - Seite 16

4.4

AuBenanlagen (§ 37 ImmoWertV)

Der vorlaufige Sachwert der baulichen AuBenanlagen kann nach den
durchschnittlichen Herstellungskosten, nach Erfahrungssétzen oder hilfsweise
durch sachverst@ndige Schdtzung ermittelt werden.

Der Sachwert von AuBenanlagen umfasst insbesondere
Gelandebefestigungen, Einfriedungen, Gebdudeanschlisse an Ver- und
Entsorgungsnetze sowie die Gartengestaltung.

Versorgungs- und Entwdsserungsanlagen
Strom- und Wasserversorgung, Kanalanschluss, SAT-
Anschluss.

Einfriedungen
Holz- und Maschendrahtzaun.

Bodenbefestigungen
Neue Verfliesung der Terrasse nhach Angabe im Jahr
2023, Betonsteinpflaster im Bereich des

Garagenvorplatzes.

Gartengestaltung
Gartnerisch gestaltetes Grundstuck mit Wiesenfldche,
Baumen, Strduchern und BUschen.

Sonstige AuBBenanlagen

Wertunbedeutende, kleinere Nebengebdude/
Abstellfldchen in Holzkonstruktion, AuBerer
Kellerabgang als Betontreppe mit Fliesenbelag.

Der Wert von AuBenanlagen wird Ublicherweise mit einem pauschalen
Luschlag der Gebdudewerte berUcksichtigt. Dem liegt der Gedanke
zugrunde, dass der Wert der AuBenanlagen in einem dementsprechenden
Verhdltnis zum Gebdudesachwert steht. Dabei werden bei Ein- und Zwei-
familienwohnhdusern folgende Prozentsatze als marktUblich betrachtet:

Einfachste Anlagen 1 bis 2%
Einfache Anlagen 2 bis 4 %
Durchschnittliche Anlagen 4 bis 6 %
Aufwendige Anlagen bis 10 %

Im vorliegenden Fall wird der Sachwert der AuBenanlagen unter
BerUcksichtigung der Alterswertminderung sowie der Modellkonformitat mit
den vom Gutachterausschuss verdffentlichten Sachwertfaktoren im Rahmen
des Sachwertverfahrens mit 4 v. H. in Ansatz gebracht.
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5.1

5.1.1

Verkehrswertermittlung
Auswahl des Verfahrens (§ 6 InmoWertV)

Zur Wertermittlung sind das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26) einschl. des
Verfahrens zur Bodenwertermittlung (§§ 40 bis 45), das Ertfragswertverfahren
(§8§27 bis 34), das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39) oder mehrere dieser
Verfahren  heranzuziehen. Die Verfahren sind nach  Art  des
Wertermittlungsobjekts unter BerUcksichtigung der im gewdhnlichen
Geschdftsverkehr  bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen
Umstdnde des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfiugung
stehenden Daten, zu wdhlen; die Wahl ist zu begrinden.

Der Verkehrswert ist aus dem Verfahrenswert des oder der angewendeten
Wertermittlungsverfahren unter Wurdigung seines oder inrer Aussagefahigkeit
zu ermitteln.

Grundlagen des Vergleichswertverfahrens (§ 24 ImmoWertV)

Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden

Zahl von Vergleichspreisen im Sinne des § 25 ermittelt. Neben oder anstelle

von Vergleichspreisen kdnnen insbesondere bei bebauten Grundsticken ein

objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor im Sinne des § 26 Absatz 1 und

bei der Bodenwertermittlung ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert

im Sinne des § 26 Absatz 2 herangezogen werden.

Der vorlaufige Vergleichswert kann ermittelt werden

1. Auf Grundlage einer statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl
von Vergleichspreisen oder

2. Durch Multiplikation eines objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktors
oder eines objektspezifisch angepassten Bodenrichtwerts mit  der
entsprechenden BezugsgroBe des Wertermittlungsobjekits.

Der marktangepasste vorldufige Vergleichswert entspricht nach MaBgabe

des § 7 dem vorl@ufigen Vergleichswert.

Der Vergleichswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen

Vergleichswert und der BerUcksichtigung vorhandener besonderer objekt-

spezifischer GrundstUcksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.

Allgemeines zur Bodenwertermittiung (§ 40 ImmoWertV)

Der Bodenwert ist ohne BerUcksichtigung der vorhandenen baulichen
Anlagen auf dem GrundstUck vorrangig im Vergleichswertverfahren nach den
§§ 24 bis 26 zu ermitteln.

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach MaBgabe des § 26
Absatz 2 ein objektsperzifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.
Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein
geeigneter Bodenrichtwert zur VerfUgung, kann der Bodenwert deduktiv oder
in anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden hierbei die
allgemeinen Wertverhdlinisse nicht ausreichend berUcksichtigt, ist eine
Marktanpassung durch marktUbliche Zu- oder Abschlége erforderlich.
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Grundlagen des Ertragswertverfahrens (§ 27 ImmoWertV)

Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktiblich
erzielbarer Ertrdge ermittelt. Soweit die Erfragsverhdltnisse absehbar wesent-
lichen Verdnderungen unterliegen oder wesentlich von den marktUblich
erzielbaren Ertrdgen abweichen, kann der Ertragswert auch auf der
Grundlage periodisch unterschiedlicher Ertr&ge ermittelt werden.

Der vorlaufige Ertragswert wird auf der Grundlage des nach den §§ 40 bis 43
zu ermittelnden Bodenwerts und des Reinertrags im Sinne des § 31 Absatz 1,
der Restnutzungsdauer im Sinne des § 4 Absatz 3 und des objektsperzifisch
angepassten Liegenschaftszinssatzes im Sinne des § 33 ermittelt.

Der marktangepasste vorlaufige Ertragswert entspricht nach MaBgabe des
§ 7 dem vorlaufigen Ertragswert.

Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen Ertragswert
und der BerUcksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer
GrundstUcksmerkmale des Wertermittlungsobjekts.

Grundlagen des Sachwertverfahrens (§ 35 ImmoWertV)

Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des GrundstUcks aus dem

vorlaufigen Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie

dem Bodenwert (§ 40) ermittelt; Der vorldufige Sachwert des GrundstUcks

ergibt sich durch Bildung der Summe aus

1. dem vorldufigen Sachwert der baulichen Anlagen im Sinne des § 36,

2. dem vorlaufigen Sachwert der baulichen AuBenanlagen und sonstigen
Anlagen im Sinne des § 37 und

3. dem nach den §§ 40 bis 43 zu ermittelnden Bodenwert

Der marktangepasste vorldufige Sachwert des Grundstucks ergibt sich durch

Multiplikation des vorlaufigen Sachwerts mit  einem objektspezifisch

angepassten Sachwertfaktorim Sinne des § 39. Nach MaBgabe des § 7 Absatz

2 kann zusétzlich eine Marktanpassung durch marktUbliche Zu- oder

Abschldge erforderlich sein.

Der Sachwert des Grundsticks ergibt sich aus dem marktangepassten

vorldufigen Sachwert und der BerUcksichtigung eventuell vorhandener

besonderer objektspezifischer Grundstiucksmerkmale des Wertermittlungs-

objekts.

Gewadbhltes Verfahren

Unter BerGcksichtigung der gegebenen Umstinde geht der Unterzeichner
davon aus, dass fur das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstick das
Sachwertverfahren anzuwenden ist. Die Begrindung liegt darin, dass
derartige Wertobjekte meistens durch den EigentUmer selbst genutzt werden
bzw. dass ein Kaufinteressent im vorliegenden Fall kaum eine rentierliche
Vermietbarkeit zum Ausgangspunkt seiner WertUberlegungen machen wird.
ErfahrungsgemdB basiert die Kaufpreisbildung bei derartigen Wertobjekten
Uberwiegend auf SachwertUberlegungen. Kaufinteressenten von Objekten
der vorliegenden Art gehen beiihren KaufpreisGberlegungen zumeist von den
Kosten aus, die zur Neuerrichtung eines vergleichbaren, dhnlichen Anwesens
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5.2

5.2.1

522

aufzubringen wéren und bestimmen ausgehend vom Alter, Erhaltungszustand,
vom Grundrisszuschnitt und der Lage, in welcher sich das Gebd&ude befindet,
ihren individuellen Nutzungswert.

Ermittlung des Bodenwertes
Bodenrichtwert

Eine ausreichende Anzahl an Verkaufspreisen vergleichbarer GrundstUcke
konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, sodass zur Bodenwertermittlung
ein objektsperzifisch angepasster Bodenrichtwert im Sinne des § 26 Absatz 2
ImmoWertV herangezogen wird.

Der Gutachterausschuss des Landkreises Roftal-inn  hat  fOr die
gegensténdliche Bodenrichtwertzone Nr. 2801020 folgenden Bodenrichtwert
for Wohnbauflachen verdffentlicht:

Bodenrichtwert (Stichtag 01.01.2024) beitragsfrei 89,00 €/m?

Objekispezifisch angepasster Bodenrichtwert

Anpassung an die Wertverhdltnisse am Wertermittlungsstichtag

Die Kaufpreise fUr unbebaute, baureife Grundsticke sind zwischen dem
Stichtag der Bodenrichtwerterhebung 01.01.2024 und dem
Wertermittlungsstichtag 10.04.2025 auch wegen héherer ErschlieBungskosten
weiter angestiegen. Die Bodenwertsteigerung wird sachverstindig mit 15 %
geschatzt, somit:

89.00 €/m?x 1,15 = 102,00 €/m?

Weitere  Anpassungen sind, auch untfer BerUcksichtigung der
Modellkonformitat nicht erforderlich, sodass ein objektspezifisch angepasster
Bodenrichtwert von 102,00 €/m2in Ansatz gebracht wird.

Bodenwert zum Stichtag 10.04.2025:
102,00 €/m?2 x 907 m?2 = 92.514,00 €
rd. 93.000,00 €
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53.1

Sachwertermittiung
Alter/Gesamtnutzungsdauer/Restnutzungsdauver/Alterswertminderungsfaktor
Alter (§ 4 Abs. 1 ImmoWertV)

Das Alter einer baulichen Anlage ergibt sich aus der Differenz zwischen dem
Kalenderjahr des maBgeblichen Stichtags und dem Baujahr.

Gesamtnutzungsdauver (§ 4 Abs. 2 ImmoWertV)

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen
eine bauliche Anlage bei ordnungsgemaBer Bewirtschaftung vom Baujahr an
gerechnet Ublicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann.

In Anlehnung an Anlage 1T ImmoWertV sowie die vom Gutachterausschuss
verdffentlichten  Sachwertfaktoren  (Modellkonformitat)  wird  for  die
nachfolgende Berechnung aufgrund der wirtschaftlichen Einheit eine
Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren fUr das Wohnhaus und auch fur die
Garage zugrunde gelegt.

Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV)

Die Restnhutzungsdauer (RND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine
bauliche Anlagen bei ordnungsgemdBer Bewirtschaftung voraussichtlich
noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Die Restnutzungsdauer wird in der
Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen  der
Gesamtinutzungsdaver und dem Alter der baulichen Anlage am
maBgeblichen Stichtag unter BerUcksichtigung individueller Gegebenheiten
des Wertermittlungsobjekts ermittelt. Individuelle Gegebenheiten des
Wertermittlungsobjekts wie beispielsweise durchgeflhrte Instandsetzungen
oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen  des
Wertermittlungsobjekts kdnnen die sich aus dem Unterschiedsbetrag nach
Satz 2 ergebende Dauer verldngern oder verkirzen.

Das Wohnhaus samt Garage wurde um 1996 errichtet und ist zum Stichtag ca.
29 Jahre alt. Die Restnutzungsdauer wird aus der Differenz der GND und des
Gebdudealters mit 51 Jahren in Ansatz gebracht. Der Uber die
Alterswertminderung hinausgehende, vorhandene Instandhaltungsstau wird
bei den besonderen objektspezifischen GrundstGcksmerkmalen unter Ziffer
5.4.3 berUcksichtigt.

Alterswertminderungsfaktor (§ 38 ImmoWertV)

Der Alterswertminderungsfaktor entspricht dem Verhdltnis der Restnutzungs-
dauver zur Gesamtnutzungsdauver. Im vorliegenden Fall wird ein
Alterswertminderungsfaktor von 51/80 = 0,6375 in Ansatz gebracht.
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53.2

Gebdudewerte

Bruttogrundfldche

Die Bruttogrundflache (BGF) ist die Summe der bezogen auf die jeweilige
Gebdudeart marktiblich nutzbaren Grundflachen aller Grundrissebenen
eines Bauwerks. Die Berechnungen zur Ermittlung der Bruttogrundfldche (BGF)
kbnnen von der DIN 277 abweichen, sind nur fUr diese Wertermittlung zu
verwenden und sind unter Ziffer 6 dargestellt.

Normalherstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV)

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen fir
die aufzuwendenden Kosten, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher
Gesichtspunkte fiUr die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt nach Art
und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag unter
Zugrundelegung zeitgemdBer, wirtschaftlicher Bauweisen ergeben wuirden.
Der Ermittlung der durchschnittichen Herstellungskosten sind i. d. R.
modellhafte Kostenkennwerte zugrunde zu legen, die auf eine FlGchen-,
Raum-, oder sonstige Bezugseinheit bezogen sind (Normalherstellungskosten),
und mit der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen
Anlage zu multiplizieren.

Die Auswahl der Gebdudetypen, sowie der Kostenansatz erfolgt in Anlehnung
an Anlage 4 der ImmoWertV.

Es werden Standardstufen (1 bis 5) unterschieden. Die Gebdudestandards sind
im Einzelnen in Anlage 4 der ImmoWertV erldutert. In Tabelle 1 sind die
Gebdudestandards fur Freistehende Ein- und Zweifamilienhduser, Doppel-
und Reihenhduser aufgefUhrt.

In der nachfolgenden Berechnung wird auf Grundlage der beim Bewertungs-
objekt individuell gegebenen Bauweise und Ausstattung, eine entsprechende
Standardstufe ermittelt.

Lusatzbauteile

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile
sind gemaB § 36 Abs. 2 ImmoWertV durch marktibliche Zuschldge bei den
durchschnittlichen Herstellungskosten zu berlUcksichtigen.

Aus den Modellparametern der Sachwertfaktoren des Gutachterausschusses
kann enthommen werden, dass fUr bei der Bruttogrundfléchenberechnung
nicht erfasste Bauteile kein gesonderter Ansatz erfolgt (z. B.
KellerauBentreppen, Dachgaube, Balkon). AuUS Grinden der
Modellkonformitat bleiben v. a. Bauteile entsprechend unberucksichtigt.
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Einstufung des Wertermittlungsobjektes

Wohnhaus
Typ und Art: 1.01: Freistehendes Einfamilienhaus mit

Kellergeschoss, Erdgeschoss und ausgebautem

Dachgeschoss.
Standardmerkmale Wai&gungs- Standardstufen und Kostenkennwert fiir den Gebaudetyp 1.01

anteil (fix) 1 2 3 4 5
655€/m? 725€/m? 835€/m? 1005€/m? 1260€/m? Kostenanteil

AuRenwinde 23,00% 1 192,05 €
Dicher 15,00% 1 125,25 €
AuBentiiren und Fenster 11,00% 1 91,85 €
Innenwande und -tiiren 11,00% 1 91,85 €
Deckenkonst. und Treppen 11,00% 1 91,85 €
FuRbéden 5,00% 1 41,75 €
Sanitareinrichtungen 9,00% 1 75,15 €
Heizung 9,00% 0,5 0,5 70,20 €
Sonst. tech. Ausstattung 6,00% 1 50,10 €
Standardstufe
Kostenkennwert 830,05 €

FUr das Wohnhaus werden Normalherstellungskosten von rd. 830,00 €/m?2 BGF
inkl. 17 % Baunebenkosten ermittelt. Dies entspricht in etwa der Standardstufe

2,95.

Garage

Typ und Art: 14.1 Einzelgaragen in Massivbauweise
Kostenkennwert 485,00 €/m2 BGF

Indexierung (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV)

Zur Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag ist der fir den
Wertermittlungsstichtag aktuelle und fOr die jeweilige Art der baulichen
Anlage zutreffende Preisindex fUr die Bauwirtschaft des Statistischen
Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwenden.

Regionalfaktor (§ 36 Abs. 3 ImmoWertV)

Der Regionalfaktor ist ein vom ortlich zustdndigen Gutachterausschuss
festgelegter Modellparameter zur Anpassung der durchschnittlichen
Herstellungskosten an die Verhdltnisse am &rtlichen GrundstUcksmarkt. Der
Regionalfaktor wird vom Gutachterausschuss mit 1,0 angegeben.
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5.3.3 Gebdudezeitwert Wohnhaus

534

53.5

Bruttogrundfl&che (s. ziffer 6.1.1) rd. 352 m?
Normalherstellungskosten (s. ziffer 5.3.2) 830,00 €/m?2
im Basisjahr 2010

Baupreisindex (I 2025) 187,2
Baupreisindex 2010 (Basisjahr) 100,0
Normalherstellungskosten

am Bewertungsstichtag 1.554,00 €/m?2

(inkl. 17 % Baunebenkosten)

Durchschnittliche Herstellungskosten des Gebdudes
am Wertermittlungsstichtag:

Bruttogrundfl&dche x Normalherstellungskosten
352,00 m2x 1.554,00 €/m?2 =

Gebdudezeitwert Wohnhaus:
Herstellungskosten x Alterswertminderungsfaktor
547.008,00 € x 0,6375 =

Gebdaudezeitwert Garage

Bruttogrundfl&che (s. ziffer 6.1.2)
Normalherstellungskosten (s. ziffer 5.3.2)
im Basisjahr 2010

Baupreisindex am WET (I 2025) 187.2
Baupreisindex 2010 (Basisjahr) 100,0
Normalherstellungskosten

am Bewertungsstichtag
(inkl. 12 % Baunebenkosten)

Herstellungskosten des Gebdudes am
Wertermittlungsstichtag:

Bruttogrundfldche x Normalherstellungskosten
72,00 m2 x 908,00 €/m?2 =

Gebdaudezeitwert Garage:
Herstellungskosten x Alterswertminderungsfaktor
65.376,00 € x0,6375 =

Zusammenstellung

Gebdudezeitwert Wohnhaus
Gebdudezeitwert Garage

rd. 72 m?
485,00 €/m?2

908,00 €/m?

547.008,00 €

348.717,00 €

65.376,00 €

41.677,00 €

348.717,00 €
41.677,00 €

Vorl&ufiger Sachwert der baulichen Anlagen
Vorldufiger Sachwert der baulichen AuBenanlagen
pauschal rd. 4,0 % der Gebdudewerte (s. ziffer 4.4)
zzal. Bodenwert (s. ziffer 5.2.2)

390.394,00 €

+ 15.600,00 €
+ 93.000,00 €

Vorlaufiger Sachwert (nicht marktangepasst)

498.994,00 €
rd. 499.000,00 €
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5.4.1

542

Verkehrswert
Verkehrswertdefinition

FUr den Wert eines Grundstuckes bestehen in unterschiedlichen Gesetzen und
hochstrichterlicher Rechtsprechung Ubereinstimmmende Begriffsdefinitionen.
So ist im Baugesetzbuch BauGB § 194 der GrundstUckswert als Verkehrswert
bezeichnet und definiert (Legaldefinition):

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem
Zeitpunkt, auf den sich die Ermitlung bezieht, im
gewohnlichen Geschaftsverkehr, nach den rechtlichen
Gegebenheiten und tatsachlichen Eigenschaften, der
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstickes,
oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne
Rucksicht auf ungewohnliche oder personliche Verhaltnisse
zu erzielen wadre.

Objektsperzifisch angepasster Sachwertfaktor (§ 21 und §39 ImmoWertV)

Sachwertfaktoren geben das Verhdltnis des vorlaufigen marktangepassten
Sachwerts zum vorlaufigen Sachwert an. Die Sachwertfaktoren werden nach
den Grundsétzen des Sachwertverfahrens nach den §§ 35 bis 38 auf der
Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden
vorlaufigen Sachwerten ermittelt.

Zur Ermittlung des objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors ist der nach
§ 21 Absatz 3 ermittelte Sachwertfaktor auf seine Eignung im Sinne des § 9
Absatz 1 Satz 1 zu prifen und bei etwaigen Abweichungen nach § 9 Absatz 1
und 3 an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts anzupassen.

Vom Gutachterausschuss des Landkreises Rofttal-lnn  werden keine
Sachwertfaktoren verdffentlicht. Der Gutachterausschuss des benachbarten,
unmittelbar angrenzenden Landkreises Altdtting hat krzlich Sachwertfaktoren
fUr freistenende Ein- und Zweifamilienhduser verdffentlicht, die aus Kaufpreisen
aus den Jahren 2022 und 2023 abgeleitet wurden. Hierbei wurde aus einer
Stichprobe von 91 Objekten ein durchschnittlicher Sachwertfaktor von 1,09
(Spanne 0,36 - 1,78) bei einer Standardabweichung von £ 0,28 ermittelt. In der
Tabelle auf Seite 16 ist bei einem vorlaufigen Sachwert von 500.000,00 € ein
durchschnittlicher Sachwertfaktor von 1,06 angegeben. Anzumerken ist, dass
in v. a. Auswertung flw. noch Kaufpreise aus der Hochpreisphase am
Immobilienmarkt (1. Jahreshdlfte 2022) eingeflossen sind. Seit dem 3. Quartal
2022 sind u. a. wegen der deutlich angestiegenen Finanzierungskosten vor
allem bei energetisch weniger effizienten Gebduden deutliche
Kaufpreisabschldge zu verzeichnen. Zudem st das durchschnittliche
Kaufpreisniveau von Ein- und Zweifamilienhdusern im Landkreis Altotting im
Allgemeinen hdher als im Landkreis Roftal-Inn. Laut Immobilienmarktbericht
2024 des Oberen Gutachterausschuss fur GrundstUckswerte im Freistaat
Bayern liegt der durchschnittliche Kaufpreis von weiterverkauften Ein- und
Zweifamilienh&usern im Landkreis Altétting im Jahr 2023 ca. 13 % Uber
demijenigen des Landkreises Rottal-Inn.
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Wegen v. a. Gegebenheiten ist der als Ausgangswert herangezogene,
durchschnittliche  Sachwertfaktor des Landkreises  Altétting  nach
sachverstdndigem Ermessen, auch unter BerUcksichtigung des seit der
Erhebung stark angestiegenen Baupreisindex und der bereits berGcksichtigten
Bodenwerterhbhung, um insgesamt 25 % zu mindern, somit:

1,06 x0,75 = 0,80

Der objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird somit mit 0,80 in Ansatz
gebracht.

Besondere objekispezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Besondere objekispezifische GrundstGcksmerkmale (boG) sind  wert-
beeinflussende GrundstUcksmerkmale, die nach Art oder Umfang erheblich
von dem auf dem jeweiligen GrundstUcksmarkt Ublichen oder erheblich von
den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansdtzen abweichen.
Besondere objekisperzifische GrundstUcksmerkmale kénnen insbesondere
vorliegen bei besonderen  Erfragsverhdltnissen, Baumdngeln  und
Bauschdden, baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind
(Liguidationsobjekte) und  zur alsbaldigen  Freilegung  anstehen,
Bodenverunreinigungen, Bodenschdtze sowie grundsticksbezogenen
Rechten und Belastungen.

Die besonderen objektsperzifischen GrundstUcksmerkmale werden, wenn sie
nicht bereits anderweitig berucksichtigt worden sind, insbesondere durch
marktUbliche Zu- oder Abschldge berucksichtigt.

Schéden und Mangel/Unterdurchschnittlicher Erhaltungszustand

Wie unter Ziffer 4.3 ausfUhrlich beschrieben, weist das gegenstdndliche
Wohnhaus diverse kleine Schdden und Mdngel auf und befindet sich
insgesamt in Bezug auf das Gebdudealter in einem unterdurchschnittlichen
Erhaltungszustand.  Unter  BerUcksichtigung der im Rahmen der
Sachwertermittlung in Ansatz gebrachten Restnutzungsdauer wird hierfur ein
Wertminderungsansatz von pauschal 10.000,00 € in Abzug gebracht.

Dieser Ansatz entspricht nicht den tatséchlich anfallenden Kosten. Es handelt
sich um einen geschatzten Werteinfluss, den ein potenzieller Erwerber diesem
Umstand im gewdhnlichen Geschdaftsverkehr beimisst.
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Ableitung Verkehrswert

FOr das gegenstdndliche Objekt leitet sich der Verkehrswert vom Sachwert ab.

Vorlaufiger Sachwert (s. ziffer 5.3.5) 499.000,00 €
Marktangepasster vorlaufiger Sachwert (s. ziffer 5.4.2)

499.000,00 € x 0,80 399.200,00 €
Besondere, objekisperzifische Grundsticksmerkmale (s. ziffer 5.4.3) - 10.000,00 €
Sachwert 389.200,00 €

rd. 390.000,00 €

Plausibilisierung:

Zur Plausibilisierung wurden beim gegenstdndlichen Gutachterausschuss
Kaufpreise von freistehenden Einfamilienhdusern aus dem Bereich Kirchdorf
am Inn eingeholt. Hierbei konnten 3 bedingt vergleichbare Objekte in
Erfahrung gebracht werden, die in den Jahren 2023 bis 2024 verkauft wurden.
Die Objekte befinden sich in einem Umkreis von max. 1,5 km zum
gegensténdlichen Wohnhaus. Da aus der Kaufpreissammlung weder die
Wohnfldche noch das Baujahr hervorgeht, wurden diese Angaben durch den
Unterzeichner auf der Grundlage des BayernAtlas und des StreetViewers mit
einer zu Plausibilisierungszwecken ausreichenden Genauigkeit geschatzt. Die
drei Vergleichspreise mit ihren wertbeeinflussenden Merkmalen sind
nachfolgend dargestellt:

Lfd. Nr. Verkaufsdatum Baujahresklasse GrundstiicksgroBe Kaufpreis Wohnfliche Kaufpreis/gm

1 Jan23 2000er 691 350.000€ 130 2.692¢€
2 Feb23 1990er 838 445.000€ 190 2.342€
3 Jan 24 1980er 712 330.000€ 170 1.941¢€
arithmetischer Mittelwert 747 375.000€ 163 2.325€

FUr das bewertungsgegenstdndliche Objekt wurde ein Verkehrswert von
rd. 390.000,00 € ermittelt, was bei einer Wohnfldche von ca. 165 m?2 einem
Quadratmeterwert von 2.364 € entspricht. Die drei Vergleichspreise mit jeweils
kleinerer  GrundstUcksfldéche und im  Durchschnitt  vergleichbarer
Baujahresklasse bestatigen den ermittelten Verkehrswert hinreichend.
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Nach sachverstandiger Wordigung aller mir bekannten tatsdchlichen und
marktorientierten Gesichtspunkte wird der Verkehrswert (Marktwert) fUr den
Grundbesitz mit baulichen Anlagen auf Fl. Nr. 45/24 der Gemarkung Kirchdorf,
unter der Anschrift Kirchenweg 38, 84375 Kirchdorf am Inn  zum
Wertermittlungsstichtag 10.04.2025 aus dem Sachwert gerundet mit

390.000,00 €

in Worten dreihundertneunzig Tausend Euro
abgeleitet.
lch versichere, dass ich dieses Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen,
frei von jeder Bindung an eine Partei und ohne persdnliches Inferesse am
Ergebnis, nach &rtlicher Besichtigung des Wertobjektes am 10.04.2025 erstellt
habe. Die Ermittlungen wurden abgeschlossen am 25.04.2025.

Passau, 25.04.2025 Der Sachverstandige

Felix Kndédlseder, B. Eng.

Vorstehendes Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und nur fir den an-
gegebenen Zweck bestimmt. Nur der Auftraggeber und der Sachversténdige
kdnnen aus dem Sachverstdndigenauftrag und dem Gutachten gegenseitig
Rechte geltend machen. Dritten ist die Verwendung dieses Gutachtens
ausdricklich untersagt. Auf Schadenersatz haftet der Unterzeichner — gleich
aus welchem Rechtsgrund — nur bei Vorsatz und grober Fahrldssigkeit.

AuBerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen
Karten (z. B. StraBenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild u. &.) und Daten
urheberrechtlich geschutzt sind. Sie dUrfen nicht aus dem Gutachten separiert
und/oder einer anderen Nutzung zugefUhrt werden. Eine Weitergabe des
Gutachtens an Dritte (z. B. Makler) und/ oder eine Verdffentlichung im Internet
sind nicht zul@ssig.

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfdltigung oder
Verwertung durch Dritte ist nur mit meiner schriftichen Genehmigung méglich!




Sachverstdndigenburo fir Inmobilienbewertung Felix Knodlseder  Az.: 1 K79/24 - Seite 28

6. Flachenberechnungen

Anmerkung:
Die der Bruttogrundfldchenberechnung zugrunde gelegten MaBe wurden aus

den zur Verfugung gestellten Planunterlagen entnommen. Die Gebdude-
auBenmaBe wurden mit Hilfe von Messungen im BayernAtlas Uberprift. Derim
Plan eingezeichnete Windfang im Erdgeschoss wurde nicht ausgefthrt.

6.1 Berechnung der Bruttogrundflache

6.1.1 Wohnhaus

Kellergeschoss 1224 mx 9,49 m = 116,16 m?
Erdgeschoss 1224 mx 92,49 m +
0,75mx (1,50 m+ 1,12m /2 + 0,75 m/2) +
(1,50m +1,12m/2+0,75m/2) x0,75 m = 119,81 m?
Dachgeschoss 1224 mx 92,49 m= 116,16 m?
Bruttogrundflache Wohnhaus 352,13 m?
rd. 352,00 m?
6.1.2 Garage
Kellergeschoss 5,00mx599m= 29,95 m2
Erdgeschoss 7.00mx599m+
024mx1,75m= 42,35 m?
Bruttogrundflache Garage 72,30 m2

72,00 m2
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6.2 Berechnung der Wohn-/Nutzflache
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7. Photovoltaikanlage

Anmerkung
Auf dem gegenstédndlichen Gebdude befindet sich eine PV-Anlage, die

erstmalig am 19.03.2013 in Betfrieb genommen wurde. Der Betreibervertrag
liegt zur Bewertung nicht vor. Zur Bewertung liegt lediglich die letzte
Abrechnung fur den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 vor. Es wird unterstellt,
dass sich die eingespeiste und eigenverbrauchte Strommenge in den
vergangenen Jahren in einer dhnlichen GréBenordnung bewegt hat.

Erlduterung der Bewertungssystematik

Die Bewertung der gegensténdlichen Photovoltaikanlage erfolgt auf der
Grundlage einer Studie Uber die Bewertung von Immobilien mit
Photovoltaikanlagen der Fachgruppe Energie und Umwelt der HypZert GmbH
(Juli 2011 und Januar 2022). Dabei wird davon ausgegangen, dass eine
Photovoltaikanlage primdr der Erfragserzielung dient. So hat eine
Untersuchung ergeben, dass bei der Entscheidung zum Erwerb einer
Photovoltaikanlage (auch im  Einfamilienhausbereich) Ertrags- bzw.
Renditeerwartungen (in  Verbindung mit staatlichen  Fdorderungen)
kaufentscheidend waren.

Folglich wird der Wert einer Photovoltaikanlage Ublicherweise auf Grundlage
des Barwerts der zu erwartenden Ertrédge ermittelt. Der Reinertrag wird aus der
Differenz der jahrlichen EinspeisevergiUtung (netto) bzw. der eingesparten
Stromkosten und den Bewirtschaftungskosten ermittelt. Dieser wird mit dem
Barwertfaktor fUr die Kapitalisierung (der sich aus der wirtschaftlichen
Restnutzungsdauer und dem marktgerechten Kapitalisierungszinssatz ergibt)
multipliziert.

Roherirag
Das deutsche Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien (Kurzfitel:

Erneverbare Energien-Gesetz, EEG) regelt die bevorzugte Einspeisung von
Strom aus erneuerbaren Quellen in das Stromnetz und garantiert deren
Erzeugern feste EinspeisevergUtungen. Eine EinspeisevergUtung ist eine
staatlich festgelegte VergUtung von Strom, die dazu dient, bestimmte Arten
der Stromerzeugung zu férdern. In der Regel handelt es sich dabei um
erneuerbare Energien, d.h. Windkraft-, Solar-, Wasserkraft-, Geothermie- und
Biomasseanlagen.

Bewirtschaftungskosten

Folgende Bewirtschaftungskosten sind in Abzug zu bringen:

- Beftriebskosten (Versicherung und Z&hlermiete)

- Wartungskosten

- RUckstellungen fUr Wechselrichter

- Verwaltungskosten

- Sonstige Kosten (Reinigung, Verwaltung, Steuerberatung etc.)

GemdB der Studie Uber die Bewertung von Immobilien mit Photovoltaik-
Anlagen der Fachgruppe Energie und Umwelt der HypZert GmbH ist
Ublicherweise von durchschnittlichen, jGhrlichen Bewirtschaftungskosten in
Hohe von 25,00 €/kWp auszugehen.
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Liegenschaftszinssatz

Von der HypZert GmbH wird in der Studie aus dem Jahr 2022 fur PV-Anlagen
mit einer Restlaufzeit von 5 bis < 15 Jahren eine Spanne der ZinssGtze von 4 bis
10 % angegeben. Neuere PV-Anlagen mit langen Restlaufzeiten erzielten laut
HypZert hdhere Kaufpreise, wohingegen dltere Anlagen bereits mit
Risikoaufschldgen gehandelt werden. Der Liegenschaftszinssatz ist demnach
umso niedriger, je ladnger die Restlaufzeit der EEG-VergUtung ist.

BerUcksichtigung sonstiger Umst&dnde/Degradation

Darunter versteht man allgemein den alterungsbedingten Rickgang des
Wirkungsgrads Uber die Betriebsdauer. Man betrachtet die Module Gber einen
ZLeitfraum von 20 Jahren. In dieser Zeit verlieren die Module zwischen 10 und
20 % ihrer Leistung. Zum Teil durch Verschmutzung der Oberfldchen, Veralgung
mit Teilabschattung der Zellen, Vergilbung des polymeren Einbettungs-
materials zwischen Zelle und Glas.

Die Produktgarantie fUr die Module ist i.d.R. mit 25 Jahren (80 %) angegeben,
die des Wechselrichters mit 2 Jahren (bereits abgelaufen), wobei jedoch die
Beweislast im Schadensfall bei dem Eigentumer liegt, d. h. bei einem ggf.
vorliegenden Mangel oder Schaden ist durch aufwdndige Gutachten bzw.
Laborgutachten zu beweisen, dass ein Herstellermangel vorliegt.
Andererseits kann aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass die
Anlage vermutlich auch Uber die 20 Jahre hinaus noch wirtschaftlich
betrieben werden kann, so dass auf einen gesonderten Zu- oder Abschlag
verzichtet werden kann.

Vertragsgrundlagen/allgemeine Angaben

Modulleistung (Peak) gesamt 12,6 kWp

Erstmalige, dauerhafte 2013

Inbetriebnahme

Anschaffungskosten (netto) k. A.

Laufzeit gesamt 20 Jahre zzgl. Jahr der Inbetriebnahme,

Restlaufzeit demnach bis zum 31.12.2033

Restlaufzeit zum Wertermittlungs- rd. 9 Jahre
stichtag

Liegenschaftszinssatz (RLZ @ Jahre) 7.5%
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Der Ertragswertberechnung zugrunde gelegte Werte und Kosten (netto)

Einspeisungsvergutung 2024 2.221,00 €
Stromersparnis Eigenverbrauch (2024: 3.736 kWh) 1.233,00 €

Laut Abrechnung 2024 wurden im Jahr 2024 insgesamt 3.736 kWh
eigenverbraucht. Die derzeitigen Kosten fir eine kWh betragen ca.
33 Ct. Folglich kann von einer jahrlichen Ersparnis von ca.
1.233,00 € ausgegangen werden.

Angesetzter Jahresrohertrag 3.454,00 €
Ertfragswertberechnung
* Jahresrohertrag 3.454,00 €

* abzgl. Bewirtschaftungskosten (rd. 9,1 % des Jahresroherirags)

25,00 €/kWp x 12,6 kWp 315,00 €

*  Jahresreinertrag 3.139,00 €

Restnutzungsdauer: 9 Jahre
Vervielfaltiger 6,38 (7,5 v. H. Zinssatz)

Barwert der Anlage 3.139,00 € x 6,38 = 20.027,00 €
(entspricht dem Ertragswert) rd. 20.000,00 €

Der Wert der 2013 installierten Photovoltaikanlage mit einer Leistung von
12,6 kWp kann, abgeleitet aus dem Erfragswert, zum WET 10.04.2025 mit rd.
20.000,00 € angegeben werden.
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Anlage 1

Generalkarte
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Anlage 2

Orisplan
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Anlage 3

Flurkarte
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Anlage 4

Luftbild
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Anlage 5

Grundriss Kellergeschoss (ohne MaBstab)

Planunterlagen
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Grundriss Erdgeschoss (ohne MaBstab)
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Grundriss Dachgeschoss (ohne MaBstab)
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Gebdudeschnitt Wohnhaus (ohne Malstab)

Gebdudeschnitt Garage (ohne MaBstab)




	Dachform:  Satteldach
	Vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen
	Barwert der Anlage 3.139,00 € x 6,38 =  20.027,00 €

